
 

 

 
 
 
 
 

 

Familienrecht 
 

Anordnung eines Wechselmo-
dells auch gegen den Willen 
des anderen Elternteils 
 
BGH bejaht im Einzelfall An-
spruch auf das Wechselmodell  
 
Beschluss des BGH, 01.02.2017 
 

Der BGH (Bundesgerichtshof) sprach 
sich in seiner Entscheidung vom 
01.02.2017 erstmalig dafür aus, dass 
im Einzelfall die Anordnung eines 
paritätischen Wechselmodells zur 

Betreuung der gemeinsamen Kinder 
möglich und nicht vom Gesetz aus-
geschlossen ist. Ein paritätisches 
Wechselmodell liegt dann vor, wenn 
das Kind abwechselnd von Vater und 

Mutter betreut wird, dies z.B. im wö-
chentlichen Rhythmus.  

 

Voraussetzung hierfür ist eine beste-
hende Kommunikations- und Koope-
rationsfähigkeit der Eltern. Ferner 
muss das Wechselmodell dem Kin-

deswohl entsprechen.  

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Dies kann im Einzelfall zur Anhörung 
des Kindes im gerichtlichen Verfah-
ren führen.  
 
 
Anmerkung: Dieser Beschluss des 
BGH führt zu einer drastischen Än-
derung der bisherigen Rechtspre-
chung. Die Mehrzahl der Oberlan-

desgerichte (OLG) stellte sich auf den 
Standpunkt, dass die Anordnung ei-
nes Wechselmodells von der Geset-
zeslage nicht umfasst ist und somit 
gegen den Willen eines Elternteils 
nicht angeordnet werden kann.  

 
Der BGH hat nun aber die Anord-
nung eines Wechselmodells gegen 
den Willen eines Elternteils für mög-

lich erachtet.  
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